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Land und Krankenkassen unterzeichnen 
Rahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz Anmeldeschluss für 

Weiterbildungsprüfungen

Die nächsten zentralen 
Prüfungen zur Anerkennung
von Facharztkompetenzen,
Schwerpunktbezeichnun-
gen und Zusatz-Weiterbil-
dungen bei der Ärztekam-
mer Nordrhein finden statt
am 23./24./30. November
2016.
Anmeldeschluss: Mittwoch,
der 5. Oktober 2016.
Informationen zu den 
Weiterbildungsprüfungen
2016 finden Sie unter
www.aekno.de/
Weiterbildung/Pruefungen.

Mit Ärzte ohne Grenzen 
im Ausland operieren

Die Organisation Ärzte ohne
Grenzen informiert mit 
einem Webinar am 28. Sep-
tember ab 19 Uhr interes-
sierte Chirurgen, Anästhesis -
ten oder OP-Pfleger über 
ihre Auslandsprojekte. Auf
der Online-Veranstaltung
werden Mitarbeiter von ih-
ren Erfahrungen berichten
und über die Möglichkeiten
zur Mitarbeit informieren.
Anschließend werden die
Fragen der Teilnehmer be-
antwortet. Ärzte ohne Gren-
zen lädt sowohl ausgebilde-
tes Personal ein, als auch
Personen, die sich noch in
der Ausbildung befinden
und sich über zukünftig in
Frage kommende Arbeits-
möglichkeiten informieren
möchten. 
Anmeldung via www.aerzte-
ohne-grenzen.de/events ble

Patientenmagazin
„Ich bin schwanger!“

„Schwangerschaft in schwie-
rigen Lebenslagen. Hilfen
der Bundesstiftung Mutter
und Kind“, lautet der Titel
einer Materialiensammlung
und Arbeitshilfe für Schwan-
gere und Arztpraxen der
Münchener Zeitbild-Stiftung.
Die Patientinnenmagazine
„Ich bin schwanger!“ sind
auch auf Arabisch, Englisch,
Türkisch sowie in Leichter
Sprache erhältlich. 
www.zeitbild.de ble

Das Gesundheits- und das So-
zialministerium in Nordrhein-
Westfalen (NRW), die Kran ken-
kassen und Pflegeversicherung
und die weiteren Sozialversiche-
rungsträger des Landes haben
 eine Vereinbarung für mehr Prä-
vention und Gesundheitsförde-
rung geschlossen. Danach wol-
len die Unterzeichner im Sinne
des Präventionsgesetzes gemein-
sam die Gesundheitsförderung
und Prävention ausbauen und
ent sprech en de Angebote stärker
als bisher in den Lebenswelten
der Menschen ver ankern, bei-
spielsweise im Wohnumfeld, im
Kindergarten, in der Schule, am
Arbeits platz oder in der Pflege-
einrichtung. Planung und Fest-
legung von gesundheitsbezoge-
nen Zielen richten sich künftig
unter anderem nach den Bundes-
gesundheitszielen, die im Prä-
ven tionsgesetz festgelegt wurden.

Neu wird in der Landesrah-
menvereinbarung die Einrich-

tung einer regionalen Koordinie-
rungsstelle für Betriebliche Ge-
sundheitsförderung (BGF) be-
schlossen, die vor allem kleine
und mittelständische Betriebe
dabei unterstützen soll, die BGF
zielgruppengerecht und effektiv
durchzuführen. „Ich freue mich,
dass die Zugangswege für Betrie-
be  gestärkt werden sollen“, un-
terstrich Arbeitsminister Rainer

Schmeltzer (SPD). Er begrüßte,
dass die Mittel für die Betrieb-
liche Gesundheitsförderung für
die Unternehmen und Beschäf-
tigten in NRW aufgestockt wer-
den. Schmeltzer hob hervor, dass
auch die Bundes agen tur für Ar-
beit an der Vereinbarung teilneh-
me. Das stelle die Gesundheits-
förderung von arbeitslosen Men-
schen sicher, betonte er. sas

Antibiotic Stewardship: Erster Akadamie-Grundkurs zum 
„ABS-beauftragten Arzt“ startet im Dezember

Die Bekämpfung von Antibio-
tikaresistenzen ist neben der Prä-
vention nosokomialer Infektionen
eines der Ziele der Deutschen Re-
sistenzstrategie (DART) der Bun-
desregierung. Hierzu gehören
auch „Strategien zum rationalen
Einsatz von Antiinfektiva“, das
heißt ein systematisches, nachhal-
tiges Bemühen um Verbesserung
und Sicherstellung einer ratio-
nalen Praxis der Verordnung von
Antiinfektiva, zusammen gefasst
im englischen Begriff  „Antibiotic
Stewardship“ (ABS). Dabei hat
sich die Bundesregierung zum
Ziel gesetzt, dass auch in kleine-
ren Kliniken Ärztinnen und Ärzte
tätig sind, die die strukturierte
curriculare Fortbildung „Kran-
kenhaushygiene“ beziehungswei-

se das Curriculum „Rationale
 Antiinfektivastrategien im Kran-
kenhaus“ zum „ABS- beauftragten
Arzt“ absolviert haben. 

Die Nordrheinische Akademie
für ärztliche Fort- und Weiterbil-
dung wird das Modul 1 des Curri-
culums zum ABS-beauftragten
Arzt erstmals im Dezember 2016
anbieten. Der Grundkurs im Um-
fang von 40 Stunden definiert
Rahmenbedingungen, Umfang und
Inhalte der Fortbildung und stellt
für die in klinischen Einrichtun-
gen tätigen Ärzte ein Angebot dar,
mit welchem vorhandene Kennt-
nisse und Erfahrungen systema-
tisch aufgefrischt und vertieft so-
wie eine hohe Fortbildungsqua-
lität ohne Beeinflussung durch
kommerzielle Interessen sicher-

 gestellt werden kann. ABS-beauf-
tragte Ärzte können in Analogie
zum „Hygienebeauftragten Arzt“
die Funktion eines abteilungsbe-
zogenen Ansprechpartners wahr-
nehmen. Die Befähigung zum
ABS-beauftragten Arzt kann be-
reits im Rahmen der Weiterbil-
dungszeit erworben werden. Über
das Modul I zum ABS-beauftrag-
ten Arzt hinaus, bieten unter an-
derem wissenschaftliche Fachge-
sellschaften noch aufbauende Mo-
dule inklusive Praktikum zum
ABS-Experten an. Voraussetzung
zur Teilnahme ist eine abgeschlos-
sene Weiterbildung zum Facharzt.

Interessenten des Moduls 1 können
sich bei Andrea Ebels vormerken 
lassen, Tel. 0211 4302-2801, 
andrea.ebels@aekno.de.

Unterzeichneten die Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz: 
Gesundheitsminsiterin Barbara Steffens und Arbeitsminister Rainer
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